
im Verfahren festgestellten Pflicht
verletzungen und Mängel auf dem 
Gebiet des Gesundheits-, Arbeits
und Brandschutzes im Informations
blatt des Rates des Kreises ausge
wertet, das den Betrieben, Genos
senschaften und Leitungen der ge
sellschaftlichen Organisationen im 
Territorium zugeleitet wurde.

Eine bedeutende Quelle, aus der 
Kenntnisse für die Verstärkung der 
staatsanwaltschaftlichen Gesetzlich
keitsaufsicht gewonnen werden, ist 
die flexible Zusammenarbeit zwi
schen Staatsanwälten und örtlichen 
Organen. Es kommt darauf an, daß 
die Staatsanwälte ihre Erkenntnisse 
aus dieser Zusammenarbeit mit den 
Kommissionen der Volksvertretungen 
und den Arbeitsgruppen bei den Rä
ten nutzen, um Gesetzesverletzungen 
aufzudecken und durch gesellschaft
lich wirksame Maßnahmen aktiv an 
deren Beseitigung mitzuwirken.
In der Arbeitsgruppe „Jugendfragen“ 
beim Rat der Stadt Zwickau gibt es 
ein gut abgestimmtes Zusammenwir
ken zur Festigung der Gesetzlichkeit. 
So führte die Arbeitsgruppe z. B. in 
verschiedenen Betrieben eine plan
mäßige Kontrolle der Verwirklichung 
der Jugendförderungspläne durch. 
Die Auswahl der Betriebe erfolgte 
nach territorialen Schwerpunkten un
ter Einbeziehung der vom Staatsan
walt übermittelten Informationen 
über die Arbeit mit gefährdeten Ju
gendlichen.
Bei der Kontrolle wurde festgestellt, 
daß in einem VEB § 39 des Jugend
gesetzes vom 4. Mai 1964 (GBl. I S. 75) 
und § 7 der 6. DB zum Jugendgesetz 
— Die Planung der Aufgaben zur Ver
wirklichung der sozialistischen Ju
gendpolitik — vom 19. August 1970 
(GBl. II S. 519), wonach der Leiter des 
Betriebes für die Erfüllung des Ju
gendförderungsplans verantwortlich 
ist, verletzt worden waren. Entgegen 
den gesetzlichen Bestimmungen war 
die Verantwortung dem Leiter der 
Lehrlingsausbildung, dem FDJ-Se- 
kretär und den FDJ-Kontrollposten 
auferlegt worden. Die Durchführung 
des Plans fand in der Arbeitsent
schließung der Grundorganisation der 
FDJ ihren Niederschlag.
Daß * dieser Jugendförderungsplan 
kein Führungsinstrument des Be
triebsleiters war, spiegelte sich in der 
Arbeit des Betriebes deutlich wider. 
Zwar wurde der Plan hinsichtlich der 
Förderung der 37 Lehrlinge des Be
triebes erfüllt; nicht einbezogen in die 
aktive Teilnahme an der Erfüllung 
politischer und volkswirtschaftlicher 
Aufgaben des Betriebes waren dage
gen die dort arbeitenden 96 Produk
tionsarbeiter unter 25 Jahren. Alle 
Jugendobjekte dieses Betriebes waren 
Lehrlingsobjekte. Die auf der „Messe

An dem hier geschilderten Beispiel 
wird deutlich, daß der Staatsanwalt 
bei der Bekämpfung der begünstigen
den Bedingungen von Straftaten eine 
große Beharrlichkeit an den Tag legen 
muß, wenn er gesellschaftlich wirk
same Veränderungen erzielen will.

WILLI BOCHLER,
Staatsanwalt des Kreises Liibz

der Meister von morgen“ ausgestell
ten Exponate waren Leistungen der 
Lehrlinge. Die in den Leitungsbera
tungen besprochenen Jugendprobleme 
bezogen sich ausschließlich auf Be
lange der Lehrausbildung.
In den Gesprächen, die Mitglieder der 
Arbeitsgruppe „Jugendfragen“ mit 
staatlichen Leitern des Betriebes 
führten, zeigte sich, daß diese der An
sicht waren, die Förderung der Ju
gend ende mit dem vollendeten
18. Lebensjahr. Sie hatten sich nur 
ungenügend mit den Grundsätzen 
und gesetzlichen Bestimmungen zur 
Verwirklichung unserer sozialisti
schen Jugendpolitik vertraut ge
macht. Das führte im Ergebnis dazu, 
daß sie die politisch-ideologische Ar
beit mit den werktätigen Jugendli
chen bis zu 25 Jahren vernachlässigten.
Der Staatsanwalt der Stadt Zwickau 
hat gemäß §§ 38, 39 StAG bei dem 
Leiter des Betriebes wegen dieser 
Gesetzesverletzungen Protest einge-

Die Rechtserziehung der Jugend ist 
ein wesentlicher Bestandteil der Öf
fentlichkeitsarbeit der Mitarbeiter der 
Justiz- und Sicherheitsorgane. Wir 
haben insbesondere nach dem 
VIII. Parteitag der SED unsere rechts
propagandistische Arbeit unter der 
Arbeiterjugend verstärkt, um das be
wußte Eintreten der Jugendlichen für 
die unbedingte Einhaltung der sozia
listischen Gesetzlichkeit und ihre ak
tive Teilnahme an der Rechtsver
wirklichung zu festigen, wie das auch 
§ 5 Abs. 1 des Entwurfs des neuen Ju
gendgesetzes fordert.
In der Parteiorganisation der Bezirks
staatsanwaltschaft haben wir unsere 
rechtspropagandistische Arbeit kri
tisch analysiert und überlegt, wie wir 
die Rechtserziehung der Jugend, sy
stematisch auf Schwerpunkte orien
tiert, durchführen können. Neben 
den bewährten Aussprachen mit Ju
gendlichen, Erziehern, Eltern und 
staatlichen Leitern in Auswertung 
erzieherisch bedeutsamer Jugend
strafverfahren haben sich drei Me
thoden herausgebildet, die fester Be
standteil der Öffentlichkeitsarbeit der 
Jugendstaatsanwälte sind:

— regelmäßige Klubgespräche mit

legt. Über die Probleme, die Gegen
stand des Protests waren, wurde die 
FDJ-Kreisleitung informiert. Diese 
hatte zum gleichen Zeitpunkt wie die 
Arbeitsgruppe „Jugendfragen“ einen 
Instrukteureinsatz zur Verbesserung 
der FDJ-Arbeit in dem Betrieb 
durchgeführt. Die Arbeitsgruppe ver- 
anlaßte den Betriebsleiter, in ihrer 
nächsten Beratung über die auf den 
Protest hin eingeleiteten Maßnahmen 
zu berichten.
Im Ergebnis dieser Zusammenarbeit 
wurde nicht nur eine formelle Ände
rung des Jugendförderungsplans, 
sondern eine grundlegende Verände
rung der jugendpolitischen Arbeit im 
Betrieb erreicht. Ausgangspunkt da
für war ein Jugendforum, auf dem 
die Leitung des Betriebes mit den 
Jugendlichen beriet, wie die Initiative 
aller jungen Arbeiter entwickelt und 
gefördert werden kann und welche 
Aufgaben und Objekte ihnen in 
eigene Verantwortung übertragen 
werden.
In der gesamten Auswertung des Pro
tests und der Feststellungen der Ar
beitsgruppe „Jugendfragen“ ging die 
Leitung des Betriebes von dem 
Grundsatz staatlicher sozialistischer 
Leitungstätigkeit aus, daß die schöp
ferische Mitwirkung der Jugend in 
allen Bereichen zielgerichtet organi
siert und gelenkt werden muß.
Diese Ergebnisse zeigen, daß die stän
dige Verbesserung der Zusammenar
beit zwischen Staatsanwälten und 
örtlichen Organen große Bedeutung 
für die weitere Festigung der sozia
listischen Gesetzlichkeit hat.

HELENE HARTMANN, Staatsanwalt
beim Staatsanwalt der Stadt Zwickau

jungen Arbeitern in einem Be
trieb;

— Unterstützung des Staatsbürger
kundeunterrichts in der Berufs
schule eines nach territorialen Ge
sichtspunkten ausgewählten Be
triebes ;

— rechtliche Schulung der Mitglieder 
der FDJ-Ordnungsgruppen.

Im folgenden sollen einige Erfahrun
gen aus den Klubgesprächen vermit
telt werden:
Zunächst muß sich der Staatsanwalt 
über das Ziel der Gespräche und den 
Personenkreis, den er ansprechen 
will, klarwerden, um dann den ge
eigneten Jugendklub auszuwählen. 
Es war unser Ziel, regelmäßig mit 
jungen Arbeitern über die sozialisti
sche Strafpolitik zu sprechen. Das 
vertrauensvolle Gespräch sollte pro
blemreich sein und das Rechtsbe
wußtsein der Jugendlichen fördern. 
Gleichzeitig sollten sich die Ge
sprächspartner dazu äußern, wie sie 
die gesellschaftliche Wirksamkeit der 
Tätigkeit der Justizorgane beurteilen, 
insbesondere die Strafpolitik und die 
Maßnahmen zur Beseitigung von 
straftatbegünstigenden Bedingungen. 
Dazu brauchten wir einen politisch

Zusammenarbeit zwischen Staatsanwalt und 
örtlichen Organen 
zur Festigung der Gesetzlichkeit 
auf dem Gebiet der Jugendpolitik

Klubgespräche zur Rechtserziehung Jugendlicher
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